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TEIL I 

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

Artikel 1 
 

  Im Sinne dieses Protokolls gelten als 
 a) „Fahrzeug'' ein Fahrzeug im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 881/92 in der zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags angewandten Fassung; 
 b) „grenzüberschreitender Verkehr'' ein grenzüberschreitender Verkehr im Sinne des Artikels 2 der 

Verordnung (EWG) Nr. 881/92 in der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags 
angewandten Fassung; 

 c) „Transitverkehr durch Österreich'' jeder Verkehr durch österreichisches Hoheitsgebiet, bei dem der 
Ausgangs- und Zielpunkt außerhalb Österreichs liegen; 

 d) „Lastkraftwagen'' jedes zur Beförderung von Gütern oder zum Ziehen von Anhängern in einem 
Mitgliedstaat zugelassene Kraftfahrzeug mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 
Tonnen, einschließlich Sattelzugfahrzeuge, sowie Anhänger mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht 
von über 7,5 Tonnen, die von einem in einem Mitgliedstaat zugelassenen Kraftfahrzeug mit einem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen oder weniger gezogen werden; 

 e) „Straßengütertransitverkehr durch Österreich'' jeder Transitverkehr durch Österreich, der mit 
Lastkraftwagen durchgeführt wird, unbeschadet ob diese Lastkraftwagen beladen oder unbeladen sind; 

 f) „kombinierter Verkehr'' jeder Verkehr von Lastkraftwagen oder Verladeeinheiten, der auf einen Teil der 
Strecke auf der Schiene und auf dem anfänglichen oder letzten Teil auf der Straße durchgeführt wird, 
wobei in keinem Fall das österreichische Hoheitsgebiet im Vor- oder Nachlauf ausschließlich auf der 
Straße transitiert werden darf; 

 g) „bilateraler Verkehr'' alle grenzüberschreitenden Fahrten eines Fahrzeugs, bei denen sich der Ausgangs- 
bzw. Zielpunkt in Österreich und der Ziel- bzw. Ausgangspunkt in einem anderen Mitgliedstaat befindet 
sowie Leerfahrten in Verbindung mit solchen Fahrten. 


